
Der Bundesminister für Arbeit und Soziales informiert: 

Mit Kurzarbeit die  
Krise meistern.
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Vorwort

Deswegen haben wir das Kurzarbeitergeld auf bis zu 18 Monate 

verlängert und das Antragsverfahren vereinfacht. Deswegen 

übernimmt die Bundesagentur für Arbeit die Beiträge zur Sozial-

versicherung während der Kurzarbeit zur Hälfte – und bei gleich-

zeitiger Qualifizierung auch voll. Deshalb stellen wir zusätzliche 

Mittel für Qualifizierungsmaßnahmen während der Kurzarbeit 

zur Verfügung und weiten bestehende Programme zur Qualifi-

kation auch unabhängig von Kurzarbeit deutlich aus.

All dies tun wir, um die Arbeitsplätze von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern in Deutschland zu sichern. Denn Kurzarbeit 

verhindert Arbeitslosigkeit. Damit auch die Beschäftigten ge-

stärkt aus der Krise hervorgehen, fördert die Bundesagentur für 

Arbeit in dieser Zeit verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dieses Angebot nut-

zen, können so ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt gezielt 

und nachhaltig verbessern.

Mit diesen und vielen anderen Verbesserungen und Vereinfa-

chungen geben wir den Unternehmen eine Hilfe an die Hand, 

mit der sie die Krise gemeinsam mit ihren Beschäftigten besser 

überstehen können. Die derzeit vernünftigsten unternehme-

rischen Entscheidungen lauten: „Kurzarbeit statt Kündigung!“ 

und „qualifizieren statt entlassen!“

Olaf Scholz 

Bundesminister für Arbeit und Soziales

Die Folgen der internationalen Finanzkrise sind deutlich spürbar. 

Die Bundesregierung setzt alles daran, die wirtschaftliche Ent-

wicklung zu stützen und Beschäftigung zu sichern. Die Verbes-

serung und Vereinfachung des Kurzarbeitergeldes ist ein zentra-

ler Inhalt unserer Konjunkturpakete.

Gut ausgebildete Arbeitskräfte sind das Rückgrat erfolgreicher 

Unternehmen. Mit dem Kurzarbeitergeld helfen wir den Ar-

beitgebern, ihre Belegschaft auch in Zeiten der Krise zu halten. 

Wer seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr voll 

beschäftigen kann, kann mit Kurzarbeit sofort Arbeitskosten sen-

ken. Kurzarbeit ist daher auch für den Arbeitgeber ein attraktive 

Alternative zu Entlassungen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer können ab der ersten Ausfallstunde Kurzarbeitergeld anstel-

le des Lohnes erhalten. Die Phase der Kurzarbeit kann außerdem 

zur Qualifizierung der Belegschaft genutzt werden. Auch das un-

terstützen wir finanziell.

Mein dringender Appell an die Arbeitgeber: Haltet an euren Leu-

ten fest. Denn spätestens wenn die Nachfrage wieder anzieht, 

werden Unternehmen, die sich jetzt bemühen, ihre erfahrenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und weiterzubilden, 

klar im Vorteil sein.
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So funktioniert das Kurzarbeitergeld

Mit Kurzarbeit die Krise meistern.

Schnelle Hilfe für Unternehmen und Beschäftigte

Die Bundesregierung hat mit den Konjunkturpaketen zur Ab-

federung der Wirtschafts- und Finanzkrise das Arbeitsmarkt-

instrument der Kurzarbeit wesentlich gestärkt. Es soll kleinen, 

mittleren und großen Unternehmen helfen, konjunkturell be-

dingte Nachfrage- und Umsatzeinbrüche ohne Entlassungen zu 

überbrücken. Dadurch bleibt wertvolles Mitarbeiter-Know-how  

erhalten und steht sofort wieder zur Verfügung, sobald sich  

die Auftragslage bessert. Das Kurzarbeitergeld bietet für die 

Unternehmen noch weitere Vorteile gegenüber der Entlassung 

von Beschäftigten. Die Gehaltskosten werden sofort abgesenkt. 

Später entfällt die zeit- und kostenintensive Suche nach neuem, 

geeignetem Personal, das dann erst noch eingearbeitet werden 

muss.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren in der ak-

tuellen Situation von einer Phase der Kurzarbeit. Denn Kurzarbeit 

sichert ihre Arbeitsplätze. Gleichzeitig fördert die Bundesagen-

tur für Arbeit in dieser Zeit Weiterbildungsmaßnahmen. Somit 

können sich Beschäftigte während der Kurzarbeit weiterbilden 

und wichtige Zusatzqualifikationen erwerben.

Bei vollem Arbeitsausfall erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer 60 Prozent ihres entgangenen Nettlohns, das Kurzarbeitergeld (KuG). 
Lebt ein Kind im Haushalt, werden 67 Prozent gezahlt. Es wird dem Arbeitge-
ber von der örtlichen Agentur für Arbeit erstattet. Das gilt auch bei einem 
geringeren Arbeitsausfall. Grundlage für die Berechnung sind dann die 
ausgefallenen Arbeitsstunden. (Vgl. Grafik S. 9) 
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Was zahlt der Arbeitgeber?

Kurzarbeit und Qualifizierung sind für den Arbeitgeber auch 

finanziell die beste Alternative zur Entlassung. Für die Arbeits-

zeit, die durch Kurzarbeit entfällt, reduzieren sich die Sozialver-

sicherungsbeiträge auf 80 Prozent. Diese werden je zur Hälfte 

von der Agentur für Arbeit und dem Arbeitge ber getragen. Bei 

gleichzeitiger Qualifizierung übernimmt die Agentur für Arbeit 

das Kurzarbeitergeld und die Sozialversicherungsbeiträge zu 

100 Prozent.

Unterstützung für Unternehmen jeder Größe

Kurzarbeitergeld können Unternehmen jeder Größe und jeder 

Branche beantragen. Egal ob es sich um die fünf Köpfe zählen-

de Grafik-Agentur handelt, den Autozulieferer-Betrieb mit 500 

Beschäftigten oder um den Baukonzern mit 50 000 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern. Von Kurzarbeit können alle profitieren.  

Voraussetzung ist, dass der Betriebsrat der Kurzarbeit zustimmt. 

In Unternehmen ohne Betriebsrat und ohne tarifvertragliche 

Regelungen zur Kurzarbeit kann Kurzarbeit beantragt werden, 

wenn sich alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Vollzeitarbeit  Kurzarbeit  Kurzarbeit
+

Quali�zierung

Mit Kurzarbeit die Krise meistern.

Die Neuerungen beim Kurzarbeitergeld

■  Die maximale Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld wurde auf 18 

Monate verlängert. Diese Regelung gilt auch für Unterneh-

men, die bereits 2008 Kurzarbeitergeld eingeführt haben.

■  Die Agenturen für Arbeit erstatten die Hälfte der Beiträge zur 

Sozialversicherung, die auf die Kurzarbeit entfallen. Damit 

werden die Unternehmen noch weiter entlastet. Für Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, die sich während der Kurzarbeit 

weiterbilden, können für diese Zeiten die Beiträge zur Sozial-

versicherung sogar zu 100 Prozent übernommen werden. 1

■  Um für einen oder mehrere Mitarbeiterinnen oder Mitar-

beiter Kurzarbeitergeld zu beantragen, reicht ab sofort der 

Nachweis eines Entgeltausfalls von mehr als 10 Prozent. Die 

Bedingung, dass mindestens ein Drittel der Belegschaft von 

einem solchen Entgeltausfall betroffen sein muss, wird aus-

gesetzt. Der Arbeitgeber kann bei Anzeige des Arbeitsaus-

falls selbst entscheiden, ob er von der Neuregelung Gebrauch 

macht, oder das bisherige Recht anwendet. 1

■  Arbeitszeitkonten müssen vor Bezug von Kurzarbeitergeld 

nicht ins Minus gebracht werden. 1

■  Ab dem 1. Januar 2008 durchgeführte vorübergehende Än-

derungen der Arbeitszeit aufgrund von Beschäftigungssiche-

rungsvereinbarungen wirken sich nicht negativ auf die Höhe 

des Kurzarbeitergeldes aus. 1

■  Die Kurzarbeit kann nun auch uneingeschränkt für Leiharbeit-

nehmerinnen und Leiharbeitnehmer beantragt werden. 1

■  Zudem werden Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte 

während der Kurzarbeit umfangreich gefördert.
1  Diese Neuerungen sind befristet gültig bis Ende 2010.
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Mit Kurzarbeit die Krise meistern.

Gehaltsausgleich durch Kurzarbeitergeld 

Wird die Arbeitszeit der Beschäftigten gesenkt, zahlt das Unter-

nehmen nur noch den Lohn für die tatsächlich geleistete Arbeit. 

Wenn die Arbeitszeit also nur noch 20 statt 40 Stunden in der 

Woche beträgt, wird der Lohn entsprechend um die Hälfte redu-

ziert. Damit werden die finanziellen Belastungen des Unterneh-

mens verringert. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten Kurzarbeitergeld 

als Ersatz für das entfallende Einkommen in Höhe von 60 Prozent 

des entgangenen Nettolohns. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer mit Kind erhalten 67 Prozent. Das Kurzarbeitergeld ist 

nicht lohnsteuerpflichtig, unterliegt allerdings dem Progressi-

onsvorbehalt. 

Beide Lohnbestandteile – der Lohn für die reduzierte Arbeits- 

zeit und das Kurzarbeitergeld – werden vom Unternehmen an die 

Beschäftigten ausgezahlt. Die Beiträge zur Sozialversicherung 

vom Lohn tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam.  

Das Kurzarbeitergeld und die Hälfte der darauf entfallenden  

Sozialabgaben – bei Qualifizierung die vollen Sozialabgaben – 

werden dem Unternehmen von der Agentur für Arbeit erstattet.

damit einverstanden erklären und die entsprechenden Voraus-

setzungen erfüllt sind. 

Die Beantragung von Kurzarbeitergeld bei der örtlichen Agen-

tur für Arbeit wurde im Zuge der aktuellen Krise ebenfalls stark 

vereinfacht. Ziel ist es, eine schnelle und unbürokratische Hilfe-

leistung zu gewährleisten.

Kurzarbeitergeld kann beantragt werden, wenn

■  der Arbeitsausfall wirtschaftliche Gründe hat oder auf ein  

unabwendbares Ereignis zurückzuführen ist.

■  mindestens ein Drittel der Belegschaft einen Entgeltausfall 

von mehr als 10 Prozent hat oder der Betrieb nicht mehr in der 

Lage ist, für mindestens einen Mitarbeiter das volle Gehalt zu 

zahlen. Dann reicht bereits ein Entgeltausfall von mehr als 

10 Prozent für diesen Mitarbeiter aus.

■  der Arbeitsausfall unvermeidbar ist, d. h. alle anderen Mittel 

zur Vermeidung des Arbeitsausfalls wie beispielsweise der 

Abbau von Arbeitszeitguthaben bereits ausgeschöpft sind.

■  damit gerechnet werden kann, dass in spätestens 18 Monaten 

eine Besserung der Lage erfolgt und anschließend wieder zur 

regulären wöchentlichen Arbeitszeit zurückgekehrt wird. 

■  der Arbeitsausfall der zuständigen Agentur für Arbeit ange-

zeigt worden ist.
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Mit Kurzarbeit die Krise meistern.

Qualifizierung in der Kurzarbeit

In Boom-Zeiten fehlt Unternehmen oft die Möglichkeit, ihre Be-

schäftigten weiterzubilden – sie sind im Betrieb unverzichtbar. 

Die Phase der Kurzarbeit kann gut zur Qualifizierung genutzt wer-

den. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt dabei einen Teil der  

Weiterbildungskosten. Zusätzlich kann sie auf Antrag die vollen 

Sozialversicherungsbeiträge auf das Kurzarbeitergeld für Be-

schäftigte übernehmen, die während der Kurzarbeit an einer Wei-

terbildung teilnehmen. Bis Ende 2010 fördert die Bundesagentur 

für Arbeit eine Vielzahl von Weiterbildungen. Das kann zum Bei-

spiel ein Kurs in Fachenglisch sein oder ein Gabelstaplerschein.

Von einer solchen Maßnahme profitieren nicht nur die Unter-

nehmen, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Denn durch eine Weiterbildung werden ihre beruflichen Quali-

fikationen erneuert und erweitert. Das erhöht ihre persönlichen 

Aufstiegschancen. Auch für die Unternehmen ist das eine Inves-

tition in die Zukunft. Denn mit einer gut ausgebildeten und qua-

lifizierten Belegschaft verbessern sie ihre Wettbewerbsposition 

und erhöhen zugleich die Zufriedenheit der Beschäftigten.

Qualifizierung außerhalb der Kurzarbeit

Weiterbildung rechnet sich aber nicht nur während der Kurzar-

beit. Die Bundesagentur für Arbeit bietet zahlreiche Förderpro-

gramme auch außerhalb der Kurzarbeit. Das Programm WeGe-

bAU beispielsweise wurde speziell auf die Weiterbildung von 

gering qualifizierten und älteren Arbeitnehmern ausgelegt. Es 

kann jetzt aber auch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer, deren Aus- oder Weiterbildung länger als vier Jahre zurück-

liegt, genutzt werden. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt 

dabei die vollen Kosten der Weiterbildung und beteiligt sich bei 

gering qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

auch an den Lohnkosten. Somit ist WeGebAU, ähnlich wie die 

Kurzarbeit, geeignet, Lohnkosten vorübergehend zu senken und 

gleichzeitig Beschäftigte für spätere Aufgaben zu qualifizieren.

■	 	Arbeitnehmer/-innen ohne  
Berufsabschluss

■	 	Arbeitnehmer/-innen, die min- 
destens vier Jahre einer Tätig- 
keit nachgehen, für die sie  
keinen Berufsabschluss haben

■	 ��Arbeitnehmer/-innen�mit��
Berufsabschluss,�die�einer�der�
Ausbildung�entsprechenden�
Tätigkeit�nachgehen

■	 	Die Agentur für Arbeit erstattet 
25 bis 80 Prozent der Lehr-
gangskosten, je nach Art der 
Qualifizierung, der Betriebs-
größe und der Person des  
Arbeitnehmers

■		 	Die Agentur für Arbeit erstattet 
die vollen Lehrgangskosten

■		 	Es wird ein Zuschuss zu Fahrt- 
und Kinderbetreuungskosten 
gezahlt

■	 	Maßnahmen, die den  
Arbeitnehmer/-innen Kennt- 
nisse vermitteln, die sie 
auch für andere Tätigkeiten  
auf dem Arbeitsmarkt  
nutzen können

■	 	Maßnahmen, die den  
Arbeitnehmer/-innen arbeits-
platzbezogene Kenntnisse 
vermitteln

■		 	Maßnahmen, die zu einem  
anerkannten Berufsabschluss 
führen oder die Arbeitnehmer/ 
-innen hierfür teilqualifizieren

■		 	Alle Maßnahmen müssen für  
die Weiterbildungsförderung 
nach dem SGB III zugelassen  
sein

Wer wird gefördert?

Welche Weiterbildungsmaßnahmen werden gefördert?

In welcher Höhe werden die Weiterbildungskosten erstattet?

Weiterbildung gering qualifi
zierter Mitarbeiter/ innen

Weiterbildung qualifizierter 
Mitarbeiter/ innen



Kontakt und Impressum

Information und Beratung

Wenn Sie Fragen zu Kurzarbeit und Qualifizierung haben, wenden 

Sie sich an das Infotelefon des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales unter der Rufnummer: 018 05-67 67-12*.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales informiert zudem 

umfassend zu den Themen Kurzarbeit und Qualifizierung auf:

www.einsatzfuerarbeit.de

Unternehmen, die sich über Kurzarbeit informieren oder Kurz-

arbeit beantragen möchten, wenden sich direkt an ihre örtliche 

Agentur für Arbeit oder an den Arbeitgeberservice der Bundes-

agentur für Arbeit unter der Rufnummer: 018 01-66 44 66**.
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